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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 03. August 2005

- 34 Wx 079/05 –

Zum Umfang einer Fortsetzungsfeststellung

Zum Beschleunigungsgebot

Zitierweise: OLG München v. 03.08.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Leitsätze des Gerichts

1. Nach einer durch Freiheitsentziehung eingetretenen Erledigung der Hauptsache kann der Betroffene sein Rechtsmittel mit dem Ziel auf-rechterhalten, die Rechtswidrigkeit der Freiheitsentziehung feststellen zu lassen. Das Gericht kann eine rechtswidrige Freiheitsentziehung längstens für den Zeitraum feststellen, der von der zulässig angefoch-tenen Haftanordnung umfasst wird.

2. In Abschiebungshaftverfahren resultiert aus dem Beschleunigungs-gebot für die beteiligten Behörden die Pflicht, die Haft auf den Zeitraum zu begrenzen, der unbedingt erforderlich ist, um die Abschiebung vor-zubereiten und durchzuführen. Die Verletzung dieser Pflicht steht einer weiteren Haftanordnung entgegen. 

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

34 Wx 079/05

LG München I – 13 T 7750/05 

AG München 872 XIV B 658/04

BESCHLUSS

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwirkung .................... 

am  3. August 2005

in der Abschiebungshaftsache

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 23.6.2005

b e s c h l o s s e n :

I.
Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen wird der Beschluss des Landgerichts München I vom 7.Juni 2005 wie folgt abgeändert:

Es wird festgestellt, dass die mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 31. März 2005 angeordnete und vom 1. April 2005 bis 4. Mai 2005 vollzogene Abschiebungshaft rechtswidrig war.

Im Übrigen wird die sofortige weitere Beschwerde zurückgewiesen.

II.
Der Landkreis ............... hat die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen zu tragen.

G r ü n d e :

I.

Die Ausländerbehörde betrieb die Abschiebung des Betroffenen, eines mutmaßlich ..........ischen Staatsangehörigen. Der Betroffene war am 15.9.2003 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist und hatte am 30.9.2003 die Anerkennung als Asylberechtigter beantragt. Mit Bescheid vom 9.10.2003, bestandskräftig seit 23.10.2003, lehnte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Asyl-antrag des Betroffenen als offensichtlich unbegründet ab. Der Betrof-fene ist seit 15.10.2003 vollziehbar zur Ausreise verpflichtet. In der ihm zugewiesenen Gemeinschaftsunterkunft hielt sich der Betroffene seitdem nicht auf. Am 31.10.2003 wurde er wegen ........ festge-nommen und befand sich deswegen vom 31.10.2003 bis 1.12.2003 in Untersuchungshaft.  

Mit Beschluss vom 1.12.2003 hat das Amtsgericht gegen den Betrof-fenen Abschiebungshaft mit sofortiger Wirksamkeit für die Dauer von längstens drei Monaten angeordnet, da bei dem Betroffenen der begründete Verdacht bestehe, dass er sich der Abschiebung entziehen wolle. Im Januar 2004 stellte sich heraus, dass die vom Betroffenen zu-nächst angegebenen Personalien falsch waren. Dadurch, sowie durch weitere Umstände, verzögerte sich die Abschiebung des Betroffenen. Aufgrund weiterer amtsgerichtlicher Beschlüsse vom 27.2.2004, 19.5.2004, 30.8.2004, 24.9.2004, 29.9.2004, 27.12.2004 und 31.3. 2005 befand sich der Betroffene vom 1.12.2003 bis zu seiner Entlas-sung am 4.5.2005 in Abschiebungshaft. 

Gegen den jüngsten Beschluss des Amtsgerichts vom 31.3.2005, mit dem die weitere Abschiebungshaft ab 1.4.2005 angeordnet wurde, hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt. Nach seiner Entlas-sung aus der Abschiebungshaft hat er seinen Antrag dahingehend umgestellt, dass er nunmehr die Feststellung der Rechtswidrigkeit der gegen ihn verhängten Abschiebungshaft seit 23.9.2004 beantragt. Das Landgericht hat die sofortige Beschwerde mit Beschluss vom 7.6.2005 als unbegründet zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen. 

II.

Die zulässige sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen hat teil-weise Erfolg.

1.      Die sofortige Beschwerde des Betroffenen ist nicht deswegen unzulässig geworden, weil der Betroffene vor der Entscheidung des Landgerichts aus der Haft entlassen wurde. Zwar hat sich die Haupt-sache dadurch erledigt. Jedoch hat der Betroffene diesem Umstand dadurch Rechnung getragen, dass er seinen Antrag umgestellt hat auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit der verhängten Haft. In Fällen tief greifender Grundrechtseingriffe besteht das Rechtsschutzinteresse trotz Erledigung des ursprünglichen Rechtsschutzzieles fort (BVerfGE 104, 220/238). 

2.     Das Rechtsmittel hat insoweit keinen Erfolg, als mit dem gestellten Antrag die Feststellung der Rechtswidrigkeit der vom 23.9. 2004 bis 31.3.2005 vollzogenen Abschiebungshaft begehrt wird. Dieser Zeitraum war nicht Gegenstand der ursprünglichen Beschwerde.

a)      Gegenstand der sofortigen Beschwerde bildete der Beschluss des Amtsgerichts vom 31.3.2005, mit dem die weitere Abschiebungs-haft ab 1.4.2005 angeordnet wurde. Die bis 31.3.2005 vollzogene Ab-schiebungshaft beruhte auf vorangegangenen Beschlüssen des Amts-gerichts. 

b)     Die vor dem 31.3.2005 ergangenen und den hier erheblichen Haftzeitraum vom 23.9.2004 bis 31.3.2005 betreffenden Beschlüsse sind vom Betroffenen nicht mit den vom Gesetz zur Verfügung gestell-ten Rechtsmitteln angegriffen worden. Weder hat er sofortige Be-schwerde (§ 7 Abs. 1 FreihEntzG) gegen die Beschlüsse vom 30.8. 2004, 24.9.2004, 29.9.2004 und 27.12.2004 eingelegt, noch hat er nach Ablauf der Fristen für die sofortige Beschwerde Aufhebungs-anträge (§ 10 Abs. 2 FreihEntzG) gestellt. Die genannten Beschlüsse waren durch Zeitablauf im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung bereits erledigt. Rechtsmittel gegen diese Beschlüsse sind wegen entgegen-stehender Rechtskraft unzulässig (vgl. BayObLG Beschluss vom 3.8.2004, 4Z BR 032/04). 

c)       Einer Ausweitung des Verfahrensgegenstandes auf die Frage der Rechtmäßigkeit der Haftanordnungen für die zurückliegenden Zeiträume steht die Rechtskraft der vorherigen Beschlüsse entgegen.

Das vom Betroffenen geltend gemachte Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haft bereits seit 23.9.2004 rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zwar ist bei Verhängung von Abschiebungshaft ein Feststellungsinteresse des Betroffenen (Rehabilitierungsinteresse wegen schweren Eingriffs in die Freiheit der Person, Regress-ansprüche gemäß Art. 5 EMRK) grundsätzlich zu bejahen. Dies erlaubt jedoch nicht einen Feststellungsantrag losgelöst vom bestehenden Rechtsschutzsystem. Es war dem Betroffenen möglich und zumutbar, den von der Verfahrensordnung vorgesehenen Weg zu beschreiten, nämlich die jeweiligen Haftbeschlüsse anzufechten oder Antrag auf Aufhebung der Beschlüsse zu stellen. Anders als in den vom Bundes-verfassungsgericht (BVerfGE 104, 220/238) entschiedenen Fällen, in dem die Betroffenen keinen effektiven Rechtsschutz erhalten konnten vor Erledigung der Hauptsache, hat der Betroffene es hier unterlassen, den Rechtsweg gegen die der Freiheitsentziehung vom 23.9.2004 bis 31.3.2005 zugrunde liegenden Haftanordnungen zu beschreiten. In einem solchen Fall gebietet es das Grundrecht des Betroffenen auf Gewährung von effektivem und lückenlosem Rechtsschutz (Art 19 Abs. 4 GG) nicht, dass jene Beschlüsse, mit denen die Abschiebungshaft angeordnet (verlängert) wurde, nachträglich auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden.

d)      Eine Vorlage dieses Verfahrens wegen einer Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs gemäß § 28 Abs. 2 FGG im Hinblick auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Beschluss vom 24.7.2002, bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang) ist nicht veran-lasst. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah sich ohne nähere Begrün-dung im Rahmen eines Aufhebungsantrags gemäß § 10 Abs. 2 FreihEntzG während andauernder Abschiebungshaft befugt, die aktuell zugrunde liegende Haftanordnung nach Erledigung aufzuheben und die vollzogene Abschiebungshaft für von Anfang an rechtswidrig zu erklären. Das Gericht hat sich dabei aber nicht mit der Frage auseinan-dergesetzt, ob in vorangegangene und durch Zeitablauf überholte Haftanordnungen eingegriffen werden kann. Daher unterscheidet sich der dortige Sachverhalt in wesentlichen Punkten von dem hier vorliegenden Fall. Ob die Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zutreffend ist, kann an dieser Stelle auf sich beruhen.

3.        Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg, soweit sie den Haftzeitraum ab 1.4.2005 betrifft.

a)      Allerdings hat das Landgericht zutreffend festgestellt, dass bei dem Betroffenen der Haftgrund des § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AufenthG vorlag. Der Betroffene war vollziehbar ausreisepflichtig. Ihm stand auch kein Aufenthaltsrecht gemäß § 55 Abs. 1 AsylVfG zu. Bei dem Betroffe-nen bestand der begründete Verdacht, dass er sich der Abschiebung entziehen wollte, da er falsche Personalien benützte (ständige Recht-sprechung, z.B. BayObLG OLG-Report 2000, 56). 

b)     Die Anordnung der weiteren Abschiebungshaft über den 31.3. 2005 hinaus war jedoch rechtswidrig, da die Ausländerbehörde gegen das ihr obliegende Gebot der Beschleunigung in Haftsachen während der Abschiebungshaft bis zum 31.3.2005 verstoßen hat. 

(1)    Wenn die Ausländerbehörde einen Verlängerungsantrag für die Abschiebungshaft stellt, hat das Gericht auch zu überprüfen, ob die Ausländerbehörde dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot ausreichend Rechnung getragen hat und weshalb sie mit der ihr in der vorherigen Anordnung zur Verfügung gestellten Zeit nicht ausgekom-men ist. Die Abschiebungshaft ist ein gesetzlich legitimierter Eingriff in das nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG geschützte Grundrecht der Freiheit der Person. Ein solcher Eingriff ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Es besteht deshalb die Verpflichtung der Behörden und Gerichte, die Abschiebung, deren Sicherung die Haft allein dient, mit der größtmöglichen Beschleunigung zu betreiben, um so den Zeit-raum der Freiheitsentziehung möglichst kurz zu halten. Die Haft ist auf den Zeitraum zu begrenzen, der unbedingt erforderlich ist, um die Ab-schiebung vorzubereiten und durchzuführen (vgl. Melchior, Ab-schiebungshaft, Stichwort „Haftdauer und Beschleunigungsgebot“)

(2)     Das Landgericht hat verfahrensfehlerfrei und damit für den Senat bindend dazu festgestellt:

Am 16.6.2004 wurde der Betroffene als ........ischer Staatsangehöriger identifiziert, seit 6.7.2004 liegt eine Rücknahmezusage .............. vor. Eine für den 28.8.2004 geplante Abschiebung des Betroffenen scheiterte unter anderem an Suizidäußerungen des Betroffenen. Vom 25.8. bis 13.9.2004 war der Betroffene deshalb im Bezirkskrankenhaus untergebracht. Am 20.9.2004 wurde ein Flug für ihn für den 26.10.2004 gebucht, am 23.9.2004 jedoch storniert, da der gebuchte Flug mit Zwischenlandung in ........... und zweistündigem Aufenthalt aufgrund der heftigen Gegenwehr des Betroffenen gegen die Abschiebung nicht in Betracht käme. Der sodann für den 15.12.2004 geplante Direktflug für den Betroffenen scheiterte, da der Betroffene die Einnahme seiner Medikamente verweigert hatte und die Frage der ärztlichen Begleitung nicht geklärt war. Eine am 10.1.2005 von der Ausländerbehörde beim Anstaltsarzt in Auftrag gegebene Untersuchung auf die Flugtauglichkeit scheiterte am 19.1.2005 an der Weigerung des Betroffenen, bei der Untersuchung mitzuwirken. Die Untersuchung konnte erst durch den ambulanten psychiatrischen Dienst der Justizvollzugsanstalt am 22.2. 2005 durchgeführt werden. Das Ergebnis der Untersuchung wurde der Ausländerbehörde mit Schreiben des Arztes vom 8.3.2005, einge-gangen bei der Ausländerbehörde am 10.3.2005, mitgeteilt. Die Aus-länderbehörde beantragte daraufhin am 15.3.2005 erneut die Durch-führung der Luftabschiebung bei der zuständigen Polizei. Die Abschie-bung wurde auf den 3.5.2005 organisiert und scheiterte am Widerstand des Betroffenen. Am 4.5.2005 wurde der Betroffene aus der Haft ent-lassen. 

(3)    Schon die Überprüfung der seit dem letzten Abschiebungs-versuch am 15.12.2004 vorgenommenen Maßnahmen ergibt, dass das Verfahren nicht mit dem notwendigen Nachdruck betrieben wurde. Die zwischen den einzelnen Handlungen der Ausländerbehörde liegenden Zeiträume, mit denen das Verfahren seitdem weitergeführt wurde, sind entgegen der Ansicht des Landgerichts nicht mehr hinnehmbar.

Nach der gescheiterten Abschiebung vom 15.12.2004 war ein neuer-liches ärztliches Attest über die Flugtauglichkeit des Betroffenen not-wendig. Dieses wurde von der Ausländerbehörde erst am 10.1. 2005 und damit 26 Tage danach beim Arzt der Justizvollzugsanstalt ange-fordert. Diese Zeitspanne ist trotz der dazwischen liegenden Feiertage ersichtlich zu lang und für die konkret veranlasste Maßnahme auch nicht erforderlich.

In der Anforderung fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass die Untersu-chung eilt. Die Untersuchung wurde am 19.1.2005 durchgeführt und scheiterte am Widerstand des Betroffenen. Eine neuerliche Unter-suchung fand erst am 22.2.2005 statt. Warum ein neuer Termin erst 33 Tage später möglich war, ist im Hinblick darauf, dass der Betroffene sich zu diesem Zeitpunkt bereits über 14 Monate in Abschiebungshaft befand, nicht nachzuvollziehen. Die Ausländerbehörde hätte ange-sichts des drängenden Verfahrens gegebenenfalls einen auswärtigen Arzt hinzuziehen müssen. 

Nach der Untersuchung vom 22.2.2005 dauerte es wiederum bis zum 15.3.2005 (21 Tage), bis die Ausländerbehörde eine Flugbuchung für den Betroffenen in Auftrag gab. Hier hätte die Behörde sich vorab über das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung vom 22.2.2005 informieren können, um sodann die Abschiebung des Betroffenen möglichst schnell zu beauftragen und zu koordinieren. 

Es liegen daher in dieser Phase erhebliche Verstöße gegen das Be-schleunigungsgebot vor.

(4)      Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots führt dazu, dass die Anordnung oder Fortsetzung der Haft unzulässig wird, soweit die Behörde die ihr verfassungsrechtlich zur Verfügung stehende Zeit nicht genutzt hat. Hätte die Ausländerbehörde die ihr seit 15.12.2004 zu-stehende Zeit bis 31.3.2005 effektiv genutzt, hätte schon im Rahmen der Abschiebungshaft bis 31.3.2005  einschließlich der erforderlichen medizinischen Untersuchungen ein neuerlicher Abschiebungsversuch stattfinden können und müssen. Eine über den 31.3.2005 hinaus-gehende Abschiebungshaft war daher unzulässig. Dass daneben auch der Betroffene selbst erheblich zur Verzögerung und damit zur langen Abschiebungshaft beigetragen hat, rechtfertigt die unabhängig vom Verschulden des Betroffenen vorliegenden Verzögerungen durch die Ausländerbehörde nicht. 

4.     Der Gebietskörperschaft, der die Ausländerbehörde angehört, werden gemäß § 16 Satz 1 FreihEntzG die außergerichtlichen Kosten des Betroffenen auferlegt. Ein begründeter Anlass für die Auslän-derbehörde zur Stellung des Abschiebungshaftantrages für die Zeit ab 1.4.2005 lag nicht vor. Vielmehr war für die Verwaltungsbehörde erkennbar, dass aufgrund des bisherigen Verfahrensgangs die Grund-lage für eine weitere Haftfortdauer nicht mehr gegeben war. 

Gerichtsgebühren werden nicht erhoben, §§ 14, 15 Abs. 2 FreihEntzG.

Diesseits in das Internet eingestellt im August  2006.
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